
     

 

  
 

  
   

      

 
  

   

  

  
  

  
 

        
           

    
        

          
         
         

 
        

 
           

 
         

       
         

 
              

         
           

 
         

 
          

 
           

 
 
 
 
 

 
     

    

    

 

 

 

 

 

   

  

Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft 

Abteilung Laboranalytik 
Qualitätssicherung und Untersuchungswesen 

Antrag auf Notifizierung als Untersuchungsstelle/
Änderungsmitteilung zur Notifizierung gem. Fachmodul Abfall 

Formblatt A3: Verpflichtungserklärung 

Untersuchungsstelle 

Antrag vom 

Im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Notifizierung gem. Fachmodul Abfall erklären wir hiermit, 
dass 

- die vorgeschriebenen Probenahme- und Untersuchungsverfahren von uns eingehalten werden, 
- wir alle erforderlichen bzw. von der Notifizierungsstelle vorgeschriebenen Maßnahmen der internen 

und externen analytischen Qualitätssicherung auf eigene Kosten vornehmen (Anwendung der AQS-
Merkblätter) , 

- wir die Untersuchungsaufträge ordnungsgemäß, gewissenhaft, unparteilich und mit eigenem 
Personal und eigenen Geräten in eigenen Räumen durchführen, 

- der Auftraggeber über eventuelle Übertragungen von Teilen der Untersuchungen oder 
Probenahmen an andere, für diesen Bereich notifizierte Untersuchungsstellen vorab informiert 
wird und im Untersuchungsbericht Name und Anschrift des Unterauftragnehmers genannt wird, 

- alle Informationen, die im Zusammenhang mit den Untersuchungsaufträgen stehen, vertraulich 
behandelt werden, 

- die Aufsicht führenden Behörden von jeglicher Haftung für die Tätigkeit der Untersuchungsstelle 
freigestellt sind, 

- wir alle wesentlichen Änderungen der Notifizierungsvoraussetzung, insbesondere die personellen, 
betriebsorganisatorischen und gerätetechnischen Voraussetzungen sowie Änderungen der Besitz-
verhältnisse und die Stilllegung des Betriebes unverzüglich und unaufgefordert der Notifizierungs-
stelle mitteilen, 

- wir eine Begehung durch Beauftragte der notifizierenden Stelle oder in deren Auftrag tätige Perso-
nen mit Betretungsrecht für alle Räume der Untersuchungsstelle jederzeit während der üblichen 
Geschäftszeiten nach vorheriger Anmeldung zulassen und auf Verlangen Einblick in die notwendi-
gen Unterlagen gewähren, 

- wir Probenrückstellmuster für evtl. von der Notifizierungsstelle angeordnete Nachuntersuchungen 
mindestens ein Jahr lang als Trockenproben ordnungsgemäß aufbewahren, 

- wir die Kosten der Laborbegutachtung (innerhalb eines vorgegebenen Kostenrahmens) überneh-
men, 

- wir mit der Weitergabe von Informationen durch die Notifizierungsstelle an Notifizierungsstellen 
anderer Bundesländer einverstanden sind. 

Ort Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Abteilung Laboranalytik 
Lange Point 4, 85354 Freising 
Tel: 08161/8640-3600 Fax: 08161/8640-4103 
Notifizierung@lfl.bayern.de 
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